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§ 4 EStG 1988 Gewinn
 EStG 1988 - Einkommensteuergesetz 1988

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

1. (1)Gewinn ist der durch doppelte Buchführung zu ermittelnde Unterschiedsbetrag zwischen dem

Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des

vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Der Gewinn wird durch Entnahmen nicht gekürzt und durch Einlagen nicht

erhöht. Entnahmen sind alle nicht betrieblich veranlaßten Abgänge von Werten (zB von Bargeld, Waren,

Erzeugnissen und anderen Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens, von Leistungen, von Wirtschaftsgütern des

Anlagevermögens oder von Nutzungen solcher Wirtschaftsgüter). Einlagen sind alle Zuführungen von

Wirtschaftsgütern aus dem außerbetrieblichen Bereich. Für unkörperliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

darf ein Aktivposten nur angesetzt werden, wenn sie entgeltlich erworben worden sind.

2. (2)Die Vermögensübersicht (Jahresabschluss, Bilanz) ist nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung zu erstellen. Nach Einreichung der Vermögensübersicht beim Finanzamt gilt Folgendes:

1. 1.Eine Änderung der Vermögensübersicht ist nur mit Zustimmung des Finanzamts zulässig (Bilanzänderung).

Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Änderung wirtschaftlich begründet ist.

2. 2.Entspricht die Vermögensübersicht nicht den allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

oder den zwingenden Vorschriften dieses Bundesgesetzes, ist sie zu berichtigen (Bilanzberichtigung). Kann

ein Fehler nur auf Grund der bereits eingetretenen Verjährung nicht mehr steuerwirksam berichtigt werden,

gilt Folgendes:

–Zur Erreichung des richtigen Totalgewinnes kann von Amts wegen oder auf Antrag eine

Fehlerberichtigung durch Ansatz von Zu- oder Abschlägen vorgenommen werden.

–Die Fehlerberichtigung ist im ersten zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung noch nicht verjährten

Veranlagungszeitraum insoweit vorzunehmen, als der Fehler noch steuerliche Auswirkungen haben

kann.

–Die Nichtberücksichtigung von Zu- oder Abschlägen gilt als offensichtliche Unrichtigkeit im Sinne des

§ 293b der Bundesabgabenordnung.

3. (3)Der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben darf dann als Gewinn angesetzt werden,

wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur Buchführung besteht und Bücher auch nicht freiwillig geführt werden.

Durchlaufende Posten, das sind Beträge, die im Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und

verausgabt werden, scheiden dabei aus. Der Steuerpflichtige darf selbst entscheiden, ob er die für Lieferungen

und sonstige Leistungen geschuldeten Umsatzsteuerbeträge und die abziehbaren Vorsteuerbeträge als

durchlaufende Posten behandelt. Bei Zugehörigkeit zum Umlaufvermögen sind bei

–Grundstücken im Sinne des § 30 und bei

–Gold, Silber, Platin und Palladium, sofern sie nicht der unmittelbaren Weiterverarbeitung dienen,

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der Einlagewert erst bei Ausscheiden aus dem Betriebsvermögen

abzusetzen. Grund und Boden ist in die Anlagekartei gemäß § 7 Abs. 3 aufzunehmen. Abs. 2 Z 2 gilt in Bezug auf

die Fehlerberichtigung durch Ansatz von Zu- und Abschlägen sinngemäß.

4. (3a)Für Grundstücke im Sinne des § 30 Abs. 1, die einem Betriebsvermögen zugehören, gilt Folgendes:
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1. 1.Die Befreiungsbestimmungen für Abgeltungen von Wertminderungen gemäß § 3 Abs. 1 Z 33, für einen

(drohenden) behördlichen Eingriff sowie für Zusammenlegungen, Flurbereinigungen, Baulandumlegungen

und Grenzbereinigungen gemäß § 30 Abs. 2 Z 3 und 4 sind anzuwenden.

2. 2.Die für die Mitteilung oder Selbstberechnung gemäß § 30c anfallenden Kosten dürfen als

Betriebsausgaben abgezogen werden, außer es kommt Z 3 lit. a zur Anwendung. Abziehbar sind auch

anlässlich der Veräußerung entstehende Minderbeträge aus Vorsteuerberichtigungen gemäß § 6 Z 12.

3. 3.Bei der Veräußerung von Grund und Boden des Anlagevermögens gilt Folgendes:

1. a)Der Veräußerungsgewinn kann pauschal nach § 30 Abs. 4 ermittelt werden, wenn der Grund und

Boden am 31. März 2012 nicht steuerverfangen war.

(Anm.: lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

1. c)Ein Auf- oder Abwertungsbetrag nach § 4 Abs. 10 Z 3 lit. a in der Fassung vor dem 1. Stabilitätsgesetz,

BGBl. I Nr. 22/2012, ist gewinnwirksam anzusetzen. Dabei kann § 30 Abs. 4 für Grund und Boden, der

ohne Wechsel zur Gewinnermittlung nach § 5 zum 31. März 2012 nicht steuerverfangen gewesen wäre,

sinngemäß angewendet werden, wobei an die Stelle des Veräußerungserlöses der Teilwert im

Zeitpunkt des Wechsels der Gewinnermittlung tritt.

4. 4.Bei der Veräußerung von mit dem Teilwert eingelegten Grundstücken des Betriebsvermögens gilt der

Unterschiedsbetrag zwischen dem Teilwert im Einlagezeitpunkt und den Anschaffungs- oder

Herstellungskosten als Einkünfte aus privaten Grundstücksveräußerungen. Als Veräußerungserlös gilt der

Teilwert im Einlagezeitpunkt. Soweit das Grundstück zum 31. März 2012 nicht steuerverfangen war oder es

ohne Einlage nicht mehr steuerverfangen gewesen wäre, kann § 30 Abs. 4 angewendet werden.

5. 5.Müssen Grundstücksteile im Zuge einer Änderung der Widmung auf Grund gesetzlicher Vorgaben an die

Gemeinde übertragen werden, sind die Anschaffungskosten der verbleibenden Grundstücksteile um die

Anschaffungskosten der übertragenen Grundstücksteile zu erhöhen.

6. 6.Im Fall einer nach dem 31. Dezember 2024 erfolgten Umwidmung eines Grundstücks im Sinne des § 30

Abs. 4 Z 1 zweiter und dritter Satz ist ein aus der Veräußerung des umgewidmeten Grund und Bodens

resultierender Gewinn um einen Umwidmungszuschlag von 30% zu erhöhen. Der Umwidmungszuschlag ist

nur insoweit zu berücksichtigen, als die Summe aus Gewinn und Umwidmungszuschlag den

Veräußerungserlös nicht übersteigt.

(Anm.: Z 7 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2012)

5. (3b)Für Kryptowährungen im Sinne des § 27 Abs. 4a, die einem Betriebsvermögen zugehören, sind § 27b Abs. 2

zweiter Satz und Abs. 3 Z 2 zweiter bis vierter Satz anzuwenden.

6. (4)Betriebsausgaben sind die Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb veranlaßt sind.

Betriebsausgaben sind jedenfalls:

1. 1.

1. a)Beiträge des Versicherten zur Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-, Unfall- und

Pensionsversicherung, Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung sowie

2. b)Pflichtbeiträge zu Versorgungs- und Unterstützungseinrichtungen der Kammern der selbständig

Erwerbstätigen, soweit diese Einrichtungen der Kranken-, Unfall-, Alters-, Invaliditäts- und

Hinterbliebenenversorgung dienen, weiters Beiträge zu einer inländischen gesetzlichen

Krankenversicherung. Beiträge zu Einrichtungen, die der Krankenversorgung dienen, sowie Beiträge zu

inländischen gesetzlichen Krankenversicherungen sind nur insoweit abzugsfähig, als sie der Höhe nach

insgesamt Pflichtbeiträgen in der gesetzlichen Sozialversicherung entsprechen.

3. c)An eine Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) geleistete Pflichtbeiträge im Sinne der §§ 6 und 7

BMSVG für freie Dienstnehmer, des § 52 Abs. 1 und des § 64 Abs. 1 BMSVG im Ausmaß von höchstens

1,53% der Beitragsgrundlagen gemäß § 6 Abs. 5, § 52 Abs. 3 und § 64 Abs. 3 BMSVG.

Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Arbeit,

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz im Wege einer Verordnung vorzusehen, dass Beiträge für

Zwecke der Berücksichtigung im Rahmen der Veranlagung elektronisch übermittelt werden. In der

Verordnung sind die zur Übermittlung verpflichteten Einrichtungen und die von der Übermittlung

betroffenen Beiträge zu bezeichnen. In der Verordnung ist auch das Verfahren der elektronischen

Übermittlung festzulegen; es kann vorgesehen werden, dass sich die zur Übermittlung verpflichteten
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Einrichtungen einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen

Übermittlungsstelle zu bedienen haben.

2. 2.

1. a)Vertraglich festgelegte Pensionskassenbeiträge im Sinne des Pensionskassengesetzes, Prämien zu

betrieblichen Kollektivversicherungen im Sinne des § 93 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016

(VAG 2016), BGBl. I Nr. 34/2015, sowie Beiträge zu ausländischen Einrichtungen im Sinne des § 5 Z 4 des

Pensionskassengesetzes unter folgenden Voraussetzungen:

1. aa)Der Pensionskassenvertrag und der betriebliche Kollektivversicherungsvertrag müssen dem

Betriebspensionsgesetz entsprechen.

2. bb)Die Zusagen dürfen 80% des letzten laufenden Aktivbezuges nicht übersteigen. Das

Überschreiten der Grenze ist unbeachtlich, wenn es auf eine Verminderung des Arbeitslohnes aus

wirtschaftlich beachtlichen Gründen in den letzten Aktivitätsjahren zurückzuführen ist.

3. cc)Bei beitragsorientierten Zusagen dürfen die Beiträge 10% der Lohn- und Gehaltsumme der

Anwartschaftsberechtigten nicht übersteigen.

4. dd)Lit. cc gilt auch für leistungsorientierte Zusagen, wenn sie nicht in einem ausschließlich

betraglich oder im Verhältnis zu sonstigen Bestimmungsgrößen zugesagten Ausmaß zum

Erbringen von Pensionsleistungen dienen. Bei Zusagen mit im Pensionskassenvertrag oder

betrieblichen Kollektivversicherungsvertrag vereinbarter Beitragsanpassung darf der in sublit. cc

genannte Grenzwert überschritten werden, solange der Arbeitgeber vorübergehend höhere

Beiträge zum Schließen einer unvorhergesehenen Deckungslücke leisten muß.

5. ee)Beiträge des Arbeitgebers für sich sind nicht abzugsfähig. Als Arbeitgeber gelten in diesem

Zusammenhang Unternehmer und Gesellschafter von Gesellschaften, bei denen die

Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind.

2. b)Zuwendungen an betriebliche Unterstützungskassen und sonstige Hilfskassen, die keinen

Rechtsanspruch auf Leistungen gewähren, soweit sie zusammen mit unmittelbaren Zuwendungen an

die Leistungsberechtigten der Kasse 10% der Lohn- und Gehaltssumme der Leistungsberechtigten der

Kasse nicht übersteigen. Die 10%-Grenze darf nicht ausgenützt werden, falls die Leistungen zu einem

unangemessen hohen Kassenvermögen führen. Als angemessenes Kassenvermögen gilt:

–Bei Kassen, die im Falle des Alters oder der Invalidität laufende Unterstützungen gewähren, das

Deckungskapital für die bereits laufenden Unterstützungen und für die Anwartschaften auf

Witwen- und Waisenunterstützungen. Das Deckungskapital ist nach der Anlage zu diesem

Bundesgesetz zu berechnen.

–Bei Kassen, die keine laufenden Unterstützungen gewähren, der durchschnittliche Jahresbedarf

der Kasse. Dieser ist nach dem Durchschnitt der Leistungen zu bemessen, die die Kasse in den

letzten drei Jahren vor dem Zeitpunkt der Zuwendung an die Leistungsempfänger gewährt hat.

3. 3.Zuwendungen an den Betriebsratsfonds bis zu 3% der Lohn- und Gehaltssumme.

4. 4.Der Verwaltungskostenbeitrag gemäß § 118 und § 118a der Bundesabgabenordnung und die für die

Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers gemäß § 108c Abs. 9 geleisteten Aufwendungen.

(Anm.: Z 4a und 4b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2010)

1. 5.Die Ausgaben für eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Massenbeförderungsmittel, soweit die

Fahrten durch den Betrieb veranlasst sind. Ohne weiteren Nachweis können 50 % der aufgewendeten

Kosten für eine nicht übertragbare Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Einzelpersonen geltend gemacht

werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese Karte auch für betrieblich veranlasste Fahrten verwendet

wird.

2. 6.Aufwendungen für die betriebliche Nutzung eines Kraftfahrzeuges, Kraftrades oder Fahrrades. Der

Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, die pauschale Berücksichtigung derartiger Aufwendungen

durch Verordnung näher zu regeln und dabei im Interesse ökologischer Zielsetzungen Begünstigungen

vorzusehen.

3. 7.Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen

ausgeübten oder einer damit verwandten beruflichen Tätigkeit und Aufwendungen für umfassende

Umschulungsmaßnahmen, die auf eine tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes abzielen.
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Aufwendungen für Nächtigungen sind jedoch höchstens im Ausmaß des den Bundesbediensteten

zustehenden Nächtigungsgeldes der Höchststufe bei Anwendung des § 13 Abs. 7 der

Reisegebührenvorschrift zu berücksichtigen.

4. 8.Das Arbeitsplatzpauschale für Aufwendungen aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung nach Maßgabe

folgender Bestimmungen:

1. a)Das Arbeitsplatzpauschale steht zu, wenn dem Steuerpflichtigen zur Ausübung der betrieblichen

Tätigkeit kein anderer Raum zur Verfügung steht. Die Berücksichtigung von Aufwendungen für ein

Arbeitszimmer gemäß § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d schließt das Arbeitsplatzpauschale aus.

2. b)Das Arbeitsplatzpauschale beträgt für ein Wirtschaftsjahr:

–1 200 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr keine anderen Einkünfte aus einer aktiven

Erwerbstätigkeit von mehr als 13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein

anderer Raum zur Verfügung steht. Mit diesem Arbeitsplatzpauschale werden sämtliche

Aufwendungen, die aus der betrieblichen Nutzung der Wohnung entstehen, berücksichtigt.

–300 Euro, wenn der Steuerpflichtige im Kalenderjahr andere Einkünfte aus einer aktiven

Erwerbstätigkeit von mehr als 13 539 Euro erzielt, für die ihm außerhalb der Wohnung ein

anderer Raum zur Verfügung steht. Neben diesem Arbeitsplatzpauschale sind nur Aufwendungen

und Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobiliar (insbesondere Schreibtisch, Drehstuhl,

Beleuchtung) eines in der Wohnung eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu insgesamt 300 Euro

(Höchstbetrag pro Kalenderjahr) nach Maßgabe des § 16 Abs. 1 Z 7a lit. a zweiter und dritter Satz

abzugsfähig. Stehen derartige Ausgaben auch mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in

Zusammenhang, sind sie zur Gänze entweder als Werbungskosten oder als Betriebsausgaben zu

berücksichtigen; eine Aufteilung hat zu unterbleiben.

Bei einem Rumpfwirtschaftsjahr oder bei Wegfall einer Voraussetzung der lit. a ist für jeden Monat ein

Zwölftel des maßgebenden Pauschalbetrages anzusetzen.

3. c)Bei mehreren Betrieben steht das Arbeitsplatzpauschale nur einmal zu und ist nach dem Verhältnis

der Betriebseinnahmen aufzuteilen.

5. 9.Geld- oder Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Hilfestellung in Katastrophenfällen

(insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden), wenn sie der Werbung dienen.

(Anm.: Z 10 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 118/2015)

7. (5)Mehraufwendungen des Steuerpflichtigen für Verpflegung und Unterkunft bei ausschließlich betrieblich

veranlassten Reisen sind ohne Nachweis ihrer Höhe als Betriebsausgaben anzuerkennen, soweit sie die sich aus

§ 26 Z 4 ergebenden Beträge nicht übersteigen. Dabei steht das volle Tagesgeld für 24 Stunden zu. Höhere

Aufwendungen für Verpflegung sind nicht zu berücksichtigen.

8. (6)Nicht aktivierungspflichtige Vorauszahlungen von Beratungs-, Bürgschafts-, Fremdmittel-, Garantie-, Miet-,

Treuhand-, Vermittlungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten müssen gleichmäßig auf den Zeitraum der

Vorauszahlung verteilt werden, außer sie betreffen lediglich das laufende und das folgende Jahr.

9. (7)Bei Gebäuden, die zum Anlagevermögen gehören und Personen, die nicht betriebszugehörige Arbeitnehmer

sind, für Wohnzwecke entgeltlich überlassen werden, gilt hinsichtlich der Instandsetzungsaufwendungen

folgendes:

–Instandsetzungsaufwendungen, die unter Verwendung von entsprechend gewidmeten steuerfreien

Subventionen aus öffentlichen Mitteln (§ 3 Abs. 1 Z 3, § 3 Abs. 1 Z 5 lit. d und e, § 3 Abs. 1 Z 6) aufgewendet

werden, scheiden insoweit aus der Gewinnermittlung aus.

–Soweit Instandsetzungsaufwendungen nicht durch steuerfreie Subventionen gedeckt sind, sind sie

gleichmäßig auf fünfzehn Jahre verteilt abzusetzen.

Instandsetzungsaufwendungen sind jene Aufwendungen, die nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten

gehören und allein oder zusammen mit Herstellungsaufwand den Nutzungswert des Gebäudes wesentlich

erhöhen oder seine Nutzungsdauer wesentlich verlängern.

10. (8)Wird bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben für das stehende Holz der höhere Teilwert (§ 6 Z 2 lit. b) nicht

angesetzt, dann sind Aufwendungen für die Pflege des stehenden Holzes und Wiederaufforstungskosten als

Betriebsausgaben abzusetzen.

11. (9)Die Beiträge für die freiwillige Mitgliedschaft bei Berufs- und Wirtschaftsverbänden sind nur unter folgenden
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Voraussetzungen abzugsfähig:

–Die Berufs- und Wirtschaftsverbände müssen sich nach ihrer Satzung und tatsächlichen Geschäftsführung

ausschließlich oder überwiegend mit der Wahrnehmung der betrieblichen und beruflichen Interessen ihrer

Mitglieder befassen.

–Die Beiträge können nur in angemessener, statutenmäßig festgesetzter Höhe abgesetzt werden.

12. (10)Beim Wechsel der Gewinnermittlungsart gilt folgendes:

1. 1.Es ist durch Zu- und Abschläge auszuschließen, daß Veränderungen des Betriebsvermögens

(Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben) nicht oder doppelt berücksichtigt werden. Ergeben die Zu- und

Abschläge einen Überschuß (Übergangsgewinn), so ist dieser beim Gewinn des ersten

Gewinnermittlungszeitraumes nach dem Wechsel zu berücksichtigen. Ergeben die Zu- und Abschläge einen

Verlust (Übergangsverlust), so ist dieser, beginnend mit dem ersten Gewinnermittlungszeitraum nach dem

Wechsel, zu je einem Siebentel in den nächsten sieben Gewinnermittlungszeiträumen zu berücksichtigen.

Bei Veräußerung oder Aufgabe des ganzen Betriebes, eines Teilbetriebes oder eines

Mitunternehmeranteiles sind Übergangsgewinne oder (restliche) Übergangsverluste beim Gewinn des

letzten Gewinnermittlungszeitraumes vor Veräußerung oder Aufgabe zu berücksichtigen.

2. 2.Darüber hinaus ist durch Zu- oder Abschläge und durch entsprechende Bilanzansätze sicherzustellen, daß

sonstige Änderungen der Gewinnermittlungsgrundsätze (zB hinsichtlich der unternehmensrechtlichen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beim Übergang von der Gewinnermittlung gemäß § 4 Abs. 1

oder 3 auf § 5 oder hinsichtlich der Berücksichtigung von Wertminderungen des Betriebsvermögens beim

Übergang auf Buchführung) mit dem Wechsel der Gewinnermittlungsart berücksichtigt werden.

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 22/2012)

13. (11)Für Zuwendungen an und von Privatstiftungen gilt folgendes:

1. 1.Zuwendungen an betriebliche Privatstiftungen (Unternehmenszweckförderungsstiftung,

Arbeitnehmerförderungsstiftung, Belegschaftsbeteiligungsstiftung, Mitarbeiterbeteiligungsstiftung) sind

nach Maßgabe des § 4d Betriebsausgaben.

2. 2.

1. a)Zuwendungen von Privatstiftungen sind mit dem Betrag anzusetzen, der für das einzelne

Wirtschaftsgut, für sonstiges Vermögen oder sonstige geldwerte Vorteile im Zeitpunkt der Zuwendung

hätte aufgewendet werden müssen (insbesondere fiktive Anschaffungskosten). Die fiktiven

Anschaffungskosten sind um negative Anschaffungskosten des zugewendeten Wirtschaftsgutes bzw.

negative Buchwerte des zugewendeten sonstigen Vermögens zu vermindern. Die sich ergebenden

Anschaffungskosten sind evident zu halten.

2. b)Die Zuwendung von Betrieben, Teilbetrieben oder Mitunternehmeranteilen ist hinsichtlich der

steuerfreien Rücklagen und steuerfreien Beträge gemäß §§ 10, 12 und 116 Abs. 2 so zu behandeln, als

ob eine Gesamtrechtsnachfolge vorläge.

14. (12)Die Einlagenrückzahlung von Körperschaften gilt als Veräußerung einer Beteiligung und führt beim

Anteilsinhaber (Beteiligten) zu einer Minderung des Buchwertes der Beteiligung. Dabei gilt für

Einlagenrückzahlungen und offene Ausschüttungen Folgendes:

1. 1.Einlagen im Sinne dieser Vorschrift sind das aufgebrachte Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapital

und sonstige Einlagen und Zuwendungen, die als Kapitalrücklage auszuweisen sind oder bei Erwerbs- und

Wirtschaftsgenossenschaften auszuweisen waren einschließlich eines Partizipations-, Genussrechtskapitals

und eines Kapitals aus sonstigen Finanzierungsinstrumenten gemäß § 8 Abs. 3 Z 1 des

Körperschaftsteuergesetzes 1988, sowie jene Verbindlichkeiten denen abgabenrechtlich die Eigenschaft

eines verdeckten Grund-, Stamm- oder Genossenschaftskapitals zukommt.

2. 2.Nicht zu den Einlagen gehören Beträge, die unter § 32 Abs. 1 Z 3 fallen oder die infolge einer Umgründung

im Sinne des Umgründungssteuergesetzes die Eigenschaft einer Gewinnrücklage oder eines Bilanzgewinnes

verloren haben.

3. 3.Die Körperschaft hat den Stand der Einlagen im Sinne dieser Vorschrift im Wege eines Evidenzkontos zu

erfassen und seine Erhöhungen durch weitere Einlagen und Zuwendungen und Verminderungen durch

Ausschüttungen oder sonstige Verwendungen laufend fortzuschreiben. Bei Verschmelzungen,

Umwandlungen und Aufspaltungen sind im Zeitraum zwischen dem Umgründungsstichtag und dem Tag des

https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/4
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Umgründungsbeschlusses bzw. -vertrages getätigte

–Einlagen in die übertragende Körperschaft und

–Einlagenrückzahlungen durch die übertragende Körperschaft

zum Umgründungsstichtag im Evidenzkonto der übertragenden Körperschaft zu erfassen. Das Evidenzkonto

ist in geeigneter Form der jährlichen Steuererklärung anzuschließen.

4. 4.Eine offene Ausschüttung setzt eine positive Innenfinanzierung voraus. Die Innenfinanzierung erhöht sich

um Jahresüberschüsse im Sinne des Unternehmensgesetzbuches und vermindert sich um Jahresfehlbeträge

im Sinne des Unternehmensgesetzbuches sowie um offene Ausschüttungen; dabei haben verdeckte

Einlagen sowie erhaltene Einlagenrückzahlungen außer Ansatz zu bleiben. Gewinne, die durch

Umgründungen unter Ansatz des beizulegenden Wertes entstanden sind, erhöhen die Innenfinanzierung

erst in jenem Zeitpunkt und Ausmaß, in dem sie nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches

ausgeschüttet werden können. Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, in einer Verordnung die

weiteren Auswirkungen von Umgründungen auf die Innenfinanzierung näher festzulegen. Die Körperschaft

hat den Stand der Innenfinanzierung sinngemäß nach Maßgabe der Z 3 zu erfassen.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999
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